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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Verwendung 
tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte als Brennstoff in Verbrennungsanlagen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 
(Verordnung über tierische Nebenprodukte)1, insbesondere auf Artikel 15 Absatz 1 
Buchstabe d, Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe e, Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 27 
Absatz 1 Buchstabe h, Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe i, Artikel 27 Unterabsatz 2 und 
Artikel 45 Absatz 4 Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 enthält Hygiene- und Veterinärvorschriften für 
tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte, mit denen von diesen Produkten 
ausgehende Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier vermieden bzw. 
minimiert werden sollen. Sie ordnet diese Erzeugnisse nach dem Niveau der 
diesbezüglichen Risiken in spezifische Kategorien ein und legt die Anforderungen in 
Bezug auf ihre sichere Verwendung und Beseitigung fest. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission2 enthält 
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, darunter auch 
Bestimmungen für die Verwendung und Beseitigung von Gülle.  

(3) Geflügelgülle entsteht als integraler Bestandteil der Zucht und Aufzucht von Geflügel 
in landwirtschaftlichen Betrieben; sie kann vor Ort ohne vorherige Behandlung als 
Brennstoff genutzt werden, vorausgesetzt, die einschlägigen Anforderungen in Bezug 
auf den Umwelt- und Gesundheitsschutz sind erfüllt und die spezifische Verwendung 
hat keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche 
Gesundheit. 

                                                 
1 ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1. 
2 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften 
für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der 
Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von 
Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (ABl. L 54 vom 26.2.2011, S.1). 
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(4) In Verbrennungsanlagen, die Geflügelgülle als Brennstoff verwenden, müssen die 
Hygienemaßnahmen getroffen werden, die erforderlich sind, um eine Ausbreitung 
möglicher Pathogene zu verhindern. Diese Maßnahmen müssen auch den Umgang mit 
dem Abwasser umfassen, das am Lagerungsort der Geflügelgülle entsteht. 

(5) Rückstände aus der Verbrennung von Geflügelgülle, in erster Linie die Asche, stellen 
eine ausgezeichnete Mineralstoffquelle dar, die für die Herstellung von 
Mineraldüngern genutzt werden kann; die Kommission arbeitet derzeit EU-
Rechtsvorschriften für solche Rückstände aus. Daher sollte die Möglichkeit 
vorgesehen werden, die Rückstände aus der Verbrennung zu nutzen, statt sie als Abfall 
zu beseitigen. 

(6) Derzeit liegen der Kommission nur für Geflügelgülle umfassende Nachweise vor, dass 
eine Technik entwickelt wurde, mit der diese ohne schädliche Auswirkungen auf die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit in landwirtschaftlichen Betrieben als 
Brennstoff genutzt werden kann. Sollten der Kommission Nachweise dafür zugehen, 
dass auch die Gülle anderer Arten unter Gewährleistung eines gleichwertigen Niveaus 
an Umwelt- und Gesundheitsschutz als Brennstoff genutzt werden kann, könnten die 
einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 entsprechend 
überarbeitet werden. 

(7) Um die Rechtmäßigkeit der weiteren Verwendung von Geflügelgülle als Brennstoff in 
Verbrennungsanlagen zu gewährleisten, sollten zusätzliche Anforderungen in Bezug 
auf Umwelt- und Gesundheitsschutz für diese spezielle Verwendung festgelegt 
werden, damit schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit vermieden werden. 

(8) Harmonisierte Anforderungen, mit denen die Risiken für die Gesundheit von Mensch 
und Tier und für die Umwelt, die aus der Verwendung von Gülle als Brennstoff in 
Verbrennungsanlagen in landwirtschaftlichen Betrieben entstehen, auf ganzheitliche 
Weise angegangen werden, würden auch der Entwicklung von Techniken für 
Verbrennungsanlagen, die Geflügelfülle in landwirtschaftlichen Betrieben als 
nachhaltige Brennstoffquelle nutzen, zugutekommen.  

(9) Daher sollte Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 geändert werden, um 
zusätzliche Anforderungen in Bezug auf die Verwendung tierischer Nebenprodukte 
und Folgeprodukte als Brennstoff in Verbrennungsanlagen festzulegen. 

(10) Die Einhaltung bestimmter in dieser Verordnung genannter Umweltstandards durch 
die Betreiber sollte von der zuständigen Behörde oder in ihrem Namen überprüft 
werden.  

(11) Die in Anhang IV Kapitel IV Abschnitt 2 Buchstabe F der Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011 beschriebenen Verarbeitungsstandards für Wärmeboiler wurden als 
alternative Methode gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
genehmigt. Mit den erforderlichen Anpassungen können diese Standards auch auf die 
Verwendung von Tierfetten als Brennstoff in stationären Verbrennungsmotoren 
angewendet werden.  

(12) Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 sollte daher entsprechend geändert 
werden. 
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(13) Für die Anwendung der vorliegenden Verordnung ist es erforderlich, Bestimmungen 
für amtliche Kontrollen bezüglich der Verwendung von Tierfetten und Geflügelgülle 
als Brennstoff einzuführen. Anhang XVI der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 sollte 
daher entsprechend geändert werden. 

(14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit, und weder 
das Europäische Parlament noch der Rat haben ihnen widersprochen –  

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 wird wie folgt geändert: 

1) Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel von Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 
Beseitigung durch Abfallverbrennung, Beseitigung oder Verwertung 

durch Mitverbrennung und Verwendung als Brennstoff“ 

b) Folgende Absätze werden angefügt: 

„6) Die Unternehmer stellen sicher, dass andere Verbrennungsanlagen als die 
in Anhang IV Kapitel IV Abschnitt 2 genannten, die ihrer Kontrolle 
unterstehen und in denen tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte 
als Brennstoff verwendet werden, den allgemeinen Bedingungen und den 
besonderen Anforderungen entsprechen, die in Anhang III Kapitel IV 
bzw. V festgelegt sind, und von der zuständigen Behörde gemäß 
Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
zugelassen werden. 

7) Die zuständige Behörde lässt Verbrennungsanlagen im Sinne von 
Absatz 6 für die Verwendung tierischer Nebenprodukte und 
Folgeprodukte als Brennstoff nur zu, sofern  

a) die Verbrennungsanlagen in den Geltungsbereich von Anhang III 
Kapitel V der vorliegenden Verordnung fallen; 

b) die Verbrennungsanlagen alle einschlägigen allgemeinen 
Bedingungen und besonderen Anforderungen gemäß Anhang III 
Kapitel IV und V der vorliegenden Verordnung erfüllen; 

c) Verwaltungsverfahren existieren, mit denen gewährleistet wird, 
dass die Anforderungen an die Zulassung der Verbrennungsanlagen 
jedes Jahr kontrolliert werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20142/2011;Nr:142;Year:2011&comp=
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8) Zusätzlich zu den in Absatz 7 dieses Artikels genannten Bestimmungen 
gilt für die Verwendung von Geflügelgülle als Brennstoff gemäß 
Anhang III Kapitel V Folgendes:  

a) Der Antrag auf Zulassung, den ein Unternehmer der zuständigen 
Behörde gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 vorlegt, muss Nachweise enthalten, die von 
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats oder von einem von 
dieser befugten Berufsverband zertifiziert sind und belegen, dass 
die Verbrennungsanlage, in der Geflügelgülle als Brennstoff 
verwendet wird, den Grenzwerten und 
Überwachungsanforderungen für Emissionen gemäß Anhang III 
Kapitel V Abschnitt B Nummer 4 der vorliegenden Verordnung 
vollständig entspricht. 

b) Bevor das Zulassungsverfahren gemäß Artikel 44 der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 abgeschlossen wird, müssen in der 
Verbrennungsanlage in den ersten sechs Betriebsmonaten von der 
zuständigen Behörde oder einem von dieser befugten 
Berufsverband mindestens zwei aufeinanderfolgende Kontrollen 
durchgeführt werden, eine davon unangekündigt, bei denen auch 
die erforderlichen Temperatur- und Emissionsmessungen 
vorgenommen werden. Nur wenn diese Kontrollen zeigen, dass die 
in Anhang III Kapitel V Abschnitt B Nummer 4 der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Parameter eingehalten werden, kann eine 
vollumfängliche Zulassung erteilt werden. 

2) Die Anhänge III und XVI werden nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden 
Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Während einer Übergangszeit von zwei Jahren nach dem in Artikel 3 Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt können die Mitgliedstaaten den Betrieb von Verbrennungsanlagen, die 
ausgeschmolzene Fette oder Geflügelgülle als Brennstoff verwenden und die gemäß den 
nationalen Rechtsvorschriften zugelassen wurden, weiterhin gestatten. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem [Date xx/xx/2014 – 20 days after the entry into force of this Regulation]. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 José Manuel BARROSO 




